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zu verzeichnen. Die Gesamtlohnsumme entspricht unge-
fähr einem Sechstel des Produktionswertes.

Die Statistik gibt auch ein Bild der Krefelder Seiden-
färberei, die in 36 Etablissements im Jahre 1906 durch-
schnittlich 2983 Arbeiter beschäftigte. In Zürich zählen
neun Seidenfärbereien etwa 2000 Arbeiter. Bei annähernd
gleicher Arbeiterzahl wie 1905 ist die in der Krefelder
Seidenfärberei ausbezahlte Lohnsumme von 2,983 Mill.
Mark auf 3,164 Mill. Mark gestiegen. In Krefeld wird
übrigens weit mehr Baumwolle als Seide gefärbt. Es
kamen im Jahre 1906 zur Behandlung:

Für Krefelder Für auswärtige
Fabrikanten und Händler

Kg. Kg.
Seide 470,100 761,000
Schappe 398,600 194,200
Baumwolle 1,818,500 885,500
Wolle 115,600 12

Die Baumwollziffer umfasst nicht nur die gefärbte,
sondern auch die mercerisierte Baumwolle.

Die StUckfärbereien haben für in- und ausländische
Rechnung verarbeitet

Kg-
Ganzseidene Gewebe 37,400
Halbseidene Gewebe 251,700
Baumwollene und wollene Gewebe 25,100

Während in der Stückfärberei gegenüber dem Vor-
jähre nur eine bescheidene Steigerung der Tätigkeit wahr-
zunehmen ist, weist die Strangfärberei sowohl für die
einheimische als auch für die auswärtige Kundschaft er-
hebliche Mehrbeträge auf, so dass wohl auch die Krefelder
Hülfsindustrie auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken wird.

Handelsberichte.
Das neue deutsch-amerikanische Handels-

provisorium. Die Verständigung zwischen Deutschland
und den Vereinigten Staaten von Nordamerika, die am
1. Juli 1907 in Kraft treten wird, berührt in der Haupt-
sache die Zollabfertigung deutscher Waren bei
der Einfuhr in die Vereinigten Staaten. Die
wichtigsten Bestimmungen lauten folgendermassen : Als
Grundlage für die Bemessung des Wertzolles, soll an Stelle
des Marktwertes der Exportpreis treten, wenn es sich
um Waren handelt, die ausschliesslich für den Export
verkauft oder auf dem Inlandmarkt nur in begrenzten
Mengen abgegeben werden. Die Nachweisungen (state-
ments) über die Herstellungs-kosten von konsignierten
Waren dürfen in Zukunft vom Konsul nicht allgemein
gefordert werden, sondern nur auf Verlangen der Zoll-
abschätzungsbehörde. Die Vorlegung der Original-
fakturen ist auf besondere Fälle beschränkt, die Fak-
turen müssen zurückerstattet werden. Die Befugnis der
Konsuln, die Beeidigung der Fakturen zu verlangen,
kommt in Fortfall. Im Abschätzungsverfahren sind als
Beweismittel Zeugnisse von Handelskammern oder Berufs-
Vereinigungen zuzulassen; dem Verlangen, dass diesen
Zeugnissen eine entscheidende Bedeutung beizumessen sei,
konnte nicht entsprochen werden, da das Abschätzungs-
verfahren ein gerichtsähnliches Verfahren ist, in dem der
Grundsatz der freien Beweiswürdigung herrscht. Im Falle

wiederholter Abschätzung soll die Verhandlung öffentlich,
d. h. in Gegenwart der Partei oder ihres Vertreters statt-
finden; findet geheime Verhandlung statt, so sind hiefür
die Gründe anzugehen. Die in Deutschland stationierten
Spezialagenten müssen der Regierung offiziell ange-
meldet werden und mit den deutschen Handelskammern
zusammenarbeiten.

Die Geltungsdauer des Abkommens ist auf ein Jabr
bemessen, jedoch mit der Massgabe, dass, wenn inner-
halb dieser Frist ein anderer Vertrag nicht vereinbart
werden sollte, das Abkommen mit sechsmonatlicher Kün-
digung weiterläuft.

Diese Bestimmungen werden voraussichtlich auch
auf den Export der audern Staaten nach der Union An-
Wendung finden.

Die Produktionsmittel der Seidenindustrie
in den Vereinigten Staaten im Jahre 1906.

Der Jahresbericht der Silk Association of America kon-
statiert, dass der schlechte Geschäftsgang in den ersten
neun Monaten 1906 einer Vermehrung der Betriebsmittel
hinderlich gewesen sei, nichtsdestoweniger sind auch im
verflossenen Jahr eine stattliche Anzahl neuer Stühle auf-
gestellt worden.

Ende 1905 zählte die Seidenweberei der Vereinigten
Staaten

Stoffstühle für Gewehe von 30 inch und mehr 30,500

„ „ „ bis 30 inch 18,500

„ „ Jacquardgewebe 6,000

Total 55,000

Bandsühle für glatte Bänder

„ „ Jacquardbänder
8,400
1.700

Total 10,100

Im Jahr 1906 kamen hinzu
Stoffstuhle für Gewebe von 30 inch und mehr

„ „ „ bis 30 inch
Samtstühle

Total

1,082
T72

14

1,268

Von den neuen Stoffstühlen entfallen 598 auf
die Webereien des Staates New-Yersey und 463 auf die-

jenigen des Staates Pennsylvanien; dann folgen in weitem
Abstände New-York, Connecticut und Massachusetts. Die
Seidenstoffweberei der Vereinigten Staaten verfügt dem-
nach über ein Total von ca. 56,200 mechanischen Stühlen,
sofern nicht — was zwar aus der Zusammenstellung nicht
hervorgeht, aber wahrscheinlich ist — ein Teil der neu-
aufgestellten Stühle nur Ersatz für abgehendes Material
bildet ; diese Annahme drängt sich förmlich auf, wenn
man bedenkt, dass den grössten Teil des Jahres .1906 hin-
durch mehr als ein Drittel der Stühle stillgestanden sind ;

für diese Auffassung spricht auch der Umstand, dass im
Jahre 1905, das wohl einen befriedigenden, aber keines-

wegs glänzenden Geschäftsgang brachte, nicht weniger als
4439 neue mechanische Stühle in Betrieb gesetzt worden
sind. Zuverlässiges Material über die Produktionsmittel
wird uns erst eine Statistik bringen, die sich nicht darauf
beschränkt, die Neu-Anschaffungen während eines Jahres zu

registrieren, sondern eine Zählung aller Stühle vornimmt.
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